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65. Kundmachung: Festsetzung der Pflegegebühren und die Feststellung der als kostendeckend ermittelten 
Pflegegebühren für die Wiener öffentlichen Krankenanstalten. 

66. Verordnung: Festsetzung der von ausländischen Staatsangehörigen für die Wiener öffentlichen Krankenanstalten 
zu entrichtenden .tatsächlichen Untersuchungs- und Behandlungskosten. 

67. Verordnung: Festsetzung der Pflegegebühr für Begleitpersonen für die Wiener öffentlichen Krankenanstalten. 
68. Kundmachung: Valorisierung und Festsetzung des Kostenbeitrages gemäß § 46 a Wiener Krankenanstaltengesetz 

1987. 
69. Verordnung: Neuregelung der Pflegeentgelte in den Wiener städtischen Krankenanstalten. 

65. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 11. Dezember 1990, betreffend die 
Festsetzung der Pflegegebühren und die 
Feststellung der als kostendeckend ermittelten 
Pflegegebühren für die Wiener öffentlichen 

Krankenanstalten 

Die Wiener Landesregierung hat am 11. Dezem
ber 1990, PrZ 3611 /90, folgenden Beschluß gefaßt: 

I. 

Gemäß § 46 Abs. 1 des Wiener Krankenanstal
tengesetzes 1987, LGBI. für Wien Nr. 23/1987, in 
der Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien 
Nr. 19/1990, wird für die nachstehenden Kranken
anstalten die Pflegegebühr pro Pflegetag und 
Patient für die allgemeine Gebührenklasse und für 
die Sonderklasse wie fol&:t festgesetzt: 

1. Krankenhaus Lainz 
Wilhelminenspital 
Franz-Josef-Spital 
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Krankenhaus Rudolfstiftung 
Elisabeth-Spital 
Allgemeine Poliklinik 
Krankenhaus Floridsdorf 
Sophien-Spital 
Pulmologisches Zentrum 
Orthopädisches Krankenhaus Gerst
hof 
Semmelweis-Frauenklinik 
Neurologisches Krankenhaus Ro
senhügel 
Neurologisches Krankenhaus Ma
ria-Theresien-Schlössel 
Preyer'sches Kinderspital 
Mautner Markhof'sches Kinderspi
tal 
Kinderklinik Glanzing . . . . . . . . . . . 3 230 S 

2. Allgemeines Krankenhaus (ein
schließlich St.-Anna-Kinderspital) . . 6 150 S 

3. Psychiatrisches Krankenhaus Baum-
gartner Höhe (ausgenommen die 
Behandlung von auf Grund von 
Straftaten freiheitsbeschränkten Pa-
tienten der 8. Medizinischen Abtei-
lung im Pavillon 23), Psychiatrisches 
Krankenhaus Ybbs a. d. Donau . . . . 2 540 S 

4. 8. Medizinische Abteilung im Pavil-
lon 23 des Psychiatrischen Kranken-
hauses Baumgartner Höhe (Behand-
lung von auf Grund von Straftaten 
freiheitsbeschränkten Patienten) . . . 2 500 S 

5. Hanusch-Krankenhaus...... . . . . . 3 230 S 

6. Orthopädisches Spital (Speising) . . . 3 230 S 

Zu sämtlichen Gebühren ist die Umsatzsteuer in 
Höhe von 10 vH zu verrechnen. 

Die gemäß § 46 Abs. 1 des Wiener Krankenan
staltengesetzes 1987, LGBI. für Wien Nr. 23/1987, 
in der Fassung des Gesetzes LGBI. für Wien 
Nr. 19/1990, unter Beachtung der Vorschriften des 
§ 4-4 Abs. 5 kostendeckend ermittelte Pflegegebühr 
wird 

für das Allgemeine Krankenhaus (ein
schließlich das St.-Anna-Kinderspital) mit 6 152 S 

für alle anderen Wiener städtischen 
Krankenanstalten mit Ausnahme der 
psychiatrischen Krankenanstalten mit. . . . 3 232 S 

für die psychiatrischen Krankenanstalten 
(ausgenommen die in Z 4 angeführte 
Abteilung des Psychiatrischen Kranken-
hauses Baumgartner Höhe) mit . . . . . . . . . 2 547 S 

für die in Z 4 angeführte Abteilung des 
Psychiatrischen Krankenhauses Baum-
gartner Höhe mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 510 S 

für das Hanusch-Krankenhaus mit . . . . . . 3 232 S 

und für das Orthopädische Spital (Spei-
sing) mit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 232 S 

festgestellt. 
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